
A.  Bedingungen für qualityaustria 

 Dienstleistungen

I.  Gültigkeit und Geltungsbereich

1.  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

alle Dienstleistungen der Quality Austria - Trainings, 

Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH aus dem 

Bereich Personen zertifizierung und Aus- und Weiterbil-

dung, insbesondere für Lehrgänge, Prüfungen, Semi-

nare, Refreshings, Inhousetrainings und Workshops.

2.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind integrier-

ter Vertragsbestandteil zwischen der Quality Austria 

und dem Kunden. Als Kunde gilt jedenfalls der Teilneh-

mer einer qualityaustria Dienstleistung und gege-

benenfalls das Unternehmen, welches die Anmeldung 

vornimmt bzw. die Rechnung bezahlt.

3.  Abweichende Bedingungen (z. B. Allgemeine Ge-

schäfts-, Einkaufs- oder Zahlungsbeding ungen) des 

Kunden sind nur dann anwendbar, wenn die Quality 

Austria ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

II.  Anmeldung

1.  Anmeldungen zu qualityaustria Dienstleistungen 

erfolgen über die Website www.qualityaustria.com. 

Der Eingang der Anmeldung wird dem Kunden um-

gehend via E-Mail an die bekannt gegebene Adresse 

automatisch bestätigt. Der Vertrag kommt erst mit 

schriftlicher Auftragsbestätigung der Quality Austria 

zustande.

2.  Anmeldeschluss ist zwei Wochen vor Beginn der 

qualityaustria Dienstleistung. Die Anzahl der Teil-

nehmer ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der 

Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt.

3.  Ist die Teilnahme an einer qualityaustria Dienstleis-

tung an bestimmte Voraussetzungen gebunden, wer-

den diese im jeweils aktuellen Kursprogramm bzw. un-

ter www.qualityaustria.com gesondert angeführt und 

sind vom Teilnehmer zu erfüllen.

III.  Zahlungsbedingungen

1.  Die Teilnahmegebühr ist vierzehn Tage nach Rech-

nungslegung, jedenfalls aber vor Beginn der  

qualityaustria Dienstleistung, ohne Abzug zu bezah-

len, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes verein-

bart wird. 

2.  Die Gebühren verstehen sich, soweit nicht anders an-

gegeben, in Euro exklusive Umsatzsteuer und bein-

halten sämtliche Kurs- und Prüfungsunterlagen sowie 

Seminar getränke, Pausensnacks und Mittagessen, 

ausgenommen bei Inhousetrainings. Unterkunft sowie 

weitere Hotel leistungen sind, wenn nicht anders ange-

geben, in den Gebühren nicht enthalten.

3.  Bei Zahlungsverzug ist die Quality Austria berech-

tigt, Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem 

Basiszinssatz zu verrechnen. Ferner können für je-

de Mahnung Bearbeitungsgebühren in Höhe von  

€ 40,– und darüber hinaus alle angefallenen und zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendi-

gen Inkassospesen sowie Rechtsverfolgungskosten 

in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus kann ein 

Teilnehmer, solange die Teilnahmegebühr nicht bezahlt 

wurde, von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

4.  Allfällige Einwendungen gegen Rechnun-

gen sind innerhalb von zwei Wochen ab Zu-

gang der Rechnung schriftlich und ausreichend 

begründet bei der Quality Austria geltend zu  

machen. Die Unterlassung von Einwendungen inner-

halb dieser Frist gilt als Anerkenntnis der Rechnung.

5.  Gegen Ansprüche der Quality Austria kann der 

Kunde nur mit gerichtlich festgestellten oder 

von der Quality Austria im Einzelfall ausdrück-

lich anerkannten Gegenforderungen aufrechnen. 

IV.  Stornierung und Umbuchung

1.  Stornierungs- und Umbuchungswünsche müssen 

schriftlich an die Quality Austria gerichtet werden.

2.  Bei Stornierungen, die innerhalb von zwei Wochen vor 

Beginn der qualityaustria Dienstleistung einlangen, 

wird eine Stornogebühr in Höhe von 50 % der Teil-

nahmegebühren verrechnet. Bei Stornierungen oder 

Nichterscheinen am ersten Tag der qualityaustria 

Dienstleistung oder danach wird die volle Teilnahme-
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gebühr in Rechnung gestellt.

3.  Sollte ein Teilnehmer aus unvorhersehba-

ren Gründen (z. B. Erkrankung) nicht an der  

qualityaustria Dienstleistung teilnehmen kön-

nen, kann ein Ersatzteilnehmer, der die Teilnahme-

voraussetzungen erfüllt, bekannt gegeben werden.

4.  Bei Umbuchungen auf einen Folgetermin, die inner-

halb von zwei Wochen vor Beginn der qualityaustria 

Dienstleistung einlangen, wird eine Bearbeitungsge-

bühr von € 50,– je Teilnehmer verrechnet.

5.  Für Umbuchungen von Inhousetrainings, die in-

nerhalb von zwei Wochen vor dem vereinbar-

ten Termin erfolgen, kann die Quality Austria 

eine Bearbeitungsgebühr von € 140,– in Rechnung 

stellen. In jedem Fall sind allfällige darüber hinaus ent-

standene Kosten zu ersetzen. 

6.  Im Fall der Stornierung eines Inhousetrainings ist die 

Quality Austria berechtigt, neben den bereits erbrach-

ten Leistungen und entstandenen Kosten eine Storno-

gebühr in Höhe von 30 % des Auftragswertes für die 

noch offenen Leistungen in Rechnung zu stellen.

7.  Ein gesetzliches Rücktrittsrecht für Verbraucher nach 

dem Fern– und Auswärtsgeschäfte–Gesetz (FAGG) 

bleibt davon unberührt.

V.  Änderungen im Kursprogramm/Absage 

einer qualityaustria Dienstleistung

1.  Aus organisatorischen Gründen sind Änderungen des 

Kurs programms möglich. Die Quality Austria muss 

sich daher Änderungen von Terminen, Beginnzei-

ten, Veranstaltungsorten sowie allfällige Absagen von  

qualityaustria Dienstleistungen vorbehalten.

2.  Im Falle der Absage einer qualityaustria Dienstleis-

tung werden die Teilnahmegebühren rückerstattet. 

Weiter gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

VI.  Geheimhaltung, Vertraulichkeit, Daten-

schutz, Zustimmung zu Adressenweiter-

gabe und Werbezusendungen

1.  Die Quality Austria verpflichtet sich die Be-

stimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG 

2000) einzuhalten. Alle vom Kunden der  

Quality Austria zugänglich gemachten Informationen, 

die nicht öffentlich zugänglich sind, werden vertraulich 

behandelt.

2.  Die Quality Austria verpflichtet sich, alle vertraulichen 

Informationen über den Kunden, die sich aus ihrer Tä-

tigkeit ergeben, Dritten gegenüber nur mit schriftlicher 

Zustimmung des Kunden offenzulegen, sofern die 

Quality Austria nicht gesetzlich zur Offenlegung ver-

pflichtet ist. Dies gilt auch für die Zeit nach auftrags-

konformer Erledigung. Nach Ablauf von zwölf Jahren 

werden diese Unterlagen vernichtet.

3.  Der Kunde stimmt zu, dass die in Abs. 2 genannten 

Informationen der Akkreditierungs- oder Zulassungs-

stelle (z. B. BMWFW, VDA-QMC, IATF, KBA) auf deren 

Wunsch zur Verfügung gestellt werden und dass diese 

an relevanten qualityaustria Dienstleistungen teil-

nehmen können.

4.  Der Kunde stimmt zu, dass die Quality Austria jene 

kundenbezogenen Daten, die im Anmeldeformular an-

geführt sind (Vor- und Nachname, Titel, Geburtsdatum 

und -ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Privat- und 

Firmen anschrift) verarbeitet, um Ersterem Informati-

onen und Werbung über ihre Dienstleistungen und 

Produkte in ihrem Geschäftsbereich zuzusenden. Der 

Kunde stimmt weiters zu, dass oben genannte Daten 

an die verbundenen Organisationen ÖQS, ÖVQ, ÖQA 

und AFQM übermittelt werden, die diese für werbemä-

ßige Zusendungen über deren Dienstleistungen und 

Produkte aus den Bereichen Training, Begutachtung 

und Zertifizierung verwenden. Der Kunde erklärt sich 

einverstanden, von der Quality Austria, ÖQS, ÖVQ, 

ÖQA und AFQM Werbung und Informationen über 

Produkte und Dienstleistungen dieser Organisationen 

im angemessenen Umfang per Post, Telefax und E-

Mail zu erhalten. Der Kunde kann diese Zustimmung 

jederzeit widerrufen.

5.  Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Quality Aus-

tria laut Akkreditierungsgesetz und den einschlägigen 

Normen (insb. EN ISO/IEC 17024) verpflichtet ist, ein 

öffentlich zugängliches Verzeichnis der vorgenommen 

Zertifizierungen zur Verfügung zu stellen. In dem Ver-

zeichnis, welches auf der Website der Quality Austria 

zugänglich ist, sind die jeweils gültigen Zertifikate und 

deren Inhaber aufgelistet. Der Kunde ist mit der Veröf-

fentlichung auf der Website der Quality Austria einver-

standen.

VII.  Haftung der Quality Austria

1.  Die Quality Austria haftet gegenüber dem Kunden gene-

rell nur für vorsätzliche und krass grob fahrlässige Ver-

letzung ihrer vertraglichen Verpflichtungen nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen. Die Quality Austria 

übernimmt trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr für 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Kurs- und 

Prüfungsunterlagen und sonstiger Publikationen.

2.  Jede Haftung der Quality Austria ist auf typischerweise 

vorhersehbare Schäden beim Kunden beschränkt und 

der Höhe nach mit den vertraglich vereinbarten und bei 

Fälligkeit bezahlten Vergütungen an die Quality Austria 

für die zugrunde liegenden Leistungen begrenzt.

3.  Für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden, mit-

telbare und indirekte Schäden sowie reine Vermö-



gensschäden jeder Art haftet die Quality Austria kei-

nesfalls.

4.  Jeder Schadenersatzanspruch kann bei sonstiger 

Verjähr ung nur innerhalb von sechs Monaten nach-

dem der Anspruchsberechtigte vom Schaden Kennt-

nis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von zwei 

Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis, 

gerichtlich geltend gemacht werden.

5.  Der Kunde garantiert, dass die Leistungen der Quality 

Austria, soweit gesetzlich zulässig und soweit nichts 

anderes mit der Quality Austria ausdrücklich schriftlich 

vereinbart wird, ausschließlich für Zwecke des Kunden 

und nicht für Dritte verwendet werden. Werden den-

noch Leistungen der Quality Austria an Dritte weiterge-

geben oder für Dritte verwendet, so wird eine Haftung 

der Quality Austria dem Dritten gegenüber dadurch 

nicht begründet.

6.  Sollte die Quality Austria ausnahmsweise gegenüber 

einem Dritten haften, so gelten die Bestimmungen die-

ses Punkts VII, insbesondere sämtliche hier enthaltenen 

Haftungsbeschränkungen, nicht nur im Verhältnis zwi-

schen der Quality Austria und dem Kunden, sondern 

auch gegenüber dem Dritten. In jedem Fall der Geltend-

machung von Schadenersatzforderungen eines Dritten 

gegenüber der Quality Austria wird der Kunde die Quali-

ty Austria von solchen Ansprüchen vollkommen schad- 

und klaglos halten.

7.  Die oben in Abs. 2 vereinbarte Haftungshöchstsumme 

gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten, auch 

wenn mehrere Personen (der Kunde und ein Dritter oder 

auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind. Geschä-

digte werden nach ihrem Zuvorkommen befriedigt.

VIII. Immaterialgüterrechte

1.  Alle von der Quality Austria, in Papierform oder 

in elektro nischer Form, zur Verfügung gestell-

ten Kurs- und Prüfungsunterlagen sind geisti-

ges Eigentum der Quality Austria. Die Unterla-

gen werden den Teilnehmern der qualityaustria 

Dienstleistung ausschließlich zu Aus- und Weiterbil-

dungszwecken und zu ihrer persönlichen Verwendung 

zur Verfügung gestellt. Jegliche darüber hinausgehende 

Nutzung oder Weitergabe ist nur mit ausdrück-

licher schriftlicher Zustimmung der Quality 

Austria zulässig. Ohne eine solche Zustim-

mung der Quality Austria dürfen die Unterlagen  

weder vervielfältigt noch Dritten zugäng-

lich gemacht werden. Andernfalls ist die Quality 

Austria berechtigt eine Konventionalstrafe in der Höhe 

von € 30.000,– pro Verstoß, unbeschadet weiterge-

hender Schadenersatzansprüche, geltend zu machen.

IX.  Schlussbestimmungen

1.  Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen 

bedürfen der Schriftform.

2.  Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB 

unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung ist durch eine solche wirksame Bestim-

mung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck 

dieser AGB am nächsten kommt.

3.  Für alle eventuellen Streitigkeiten aus oder in Zusam-

menhang mit diesem Vertrag wird als ausschließlicher 

Gerichtsstand Wien, Innere Stadt, vereinbart.

4.  Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter 

Ausschluss der Kollisionsnormen und des UN-Kauf-

rechts.

B.  Zusatzbedingungen für Inhaber von 

 Zertifikaten

X.  Bedingungen für die Erteilung eines 

 Zertifikats

1.  Voraussetzung für die Erteilung eines Zertifikats ist 

der erfolgreiche Abschluss einer Prüfung. Für die-

se Prüfung ist eine gesonderte Anmeldung (Antrag 

zur Zertifizierung) durch den Teilnehmer erforder-

lich. Mit der Anmeldung zu der Prüfung erklärt der 

Teilnehmer sein Einverständnis, die Anforderungen 

für die Zertifizierung zu erfüllen und alle benötig-

ten Informationen für die Bewertung, insbesondere 

über die relevanten Qualifikationen, bereitzustellen, so-

wie sein Einverständnis zu diesen AGB.

2.  Mit der Anmeldung zur Prüfung unterwirft sich der 

Teilnehmer, im Falle der Erteilung eines Zertifikats, den 

in Punkt XI angeführten Bedingungen für Inhaber von 

Zertifikaten.

XI.  Bedingungen für Inhaber von Zertifikaten 

 Zertifikatsinhaber sind verpflichtet, die nach-

folgenden Bedingungen einzuhalten:

1.  Jeder Zertifikatsinhaber und Zertifikatswerber hat das 

Recht, gegen vorherige schriftliche Mitteilung an die 

Quality Austria, in die Abläufe, die zur Kompetenzzerti-

fizierung führen, Einsicht zu nehmen.

2.  Zertifikatsinhaber verpflichten sich, alles in ihren Kräf-

ten Stehende zu tun, um moderne  Management- 

methoden, wie sie u. a. von der Quality Austria vorge-

geben werden, im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

zu fördern bzw. ein- und weiterzuführen.

3.  Zertifikatsinhaber verpflichten sich, durch Beteiligung 

an einschlägigen Fachveranstaltungen, Literaturstudi-

um, aktive Mitarbeit in ERFA-Gruppen usw., ihr Wissen 

und Können zielbewusst zu vervollständigen und stets 



auf dem neuesten Stand zu halten. 

4.  Zertifikatsinhaber sollen die Zusammenarbeit mit Kol-

legen aus anderen Unternehmen, Branchen und Be-

reichen initiieren und pflegen. Sie haben bei Aktivitäten 

dieser Art (z. B. ERFA-Gruppen, Zirkel usw.) das Recht, 

die Unterstützung der Quality Austria zu erhalten.

5.  Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, jeweils vor Ab-

lauf der Gültigkeitsdauer seines Zertifikates, eine Verlän-

gerung zu beantragen und bei Erfüllung der Vorausset-

zungen eine Verlängerung zu erhalten. Die Verlängerung  

seines Zertifikates ist an die jeweils aktuellen Voraus-

setzungen gebunden.

6.  Zertifikatsinhaber verpflichten sich, die zum Nach-

weis ihrer Kompetenz und ihrer praktischen Er-

fahrung notwendigen Unterlagen (z. B. Interims-

zeugnisse, Tätigkeitsbeschreibungen, usw.), 

die den tatsächlichen Gegeben heiten ent-

sprechen müssen, auf Verlangen der Quality 

Austria bzw. im Zuge der Rezertifizierung zu erbringen. 

7.  Zertifikate bleiben im Eigentum der Quality Austria. 

Zertifikatsinhaber haben die Pflicht, qualityaustria 

Zertifikate nur bestimmungsgemäß zu nutzen. Die Zer-

tifikate dürfen insbesondere nicht in irreführender oder 

missbräuchlicher Weise verwendet werden.

8.  Zertifikatsinhaber haben die Pflicht, alle ihnen zur 

Kenntnis gelangenden, von dritter Seite gegen sie per-

sönlich gerichteten Beanstandungen, die sich auf die 

Kompetenz des Zertifikatsinhabers oder die Zertifizie-

rung beziehen, umgehend der Quality Austria schrift-

lich bekannt zu geben. Die Quality Austria kann der 

jeweiligen  Beanstandung nachgehen.

9.  Werden die oben genannten Bedingungen 

(insb. Pkt III und XI) nicht erfüllt, ist die Quality 

Austria berechtigt, das Zertifikat vorübergehend oder 

dauerhaft mit sofortiger Wirkung zu entziehen. Sieht 

sich der Zertifikatsinhaber nicht mehr in der Lage, die-

se „Bedingungen für Inhaber von Zertifikaten“ zu er-

füllen, ist er verpflichtet, das entsprechende Zertifikat 

zurückzulegen. 

10.  Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer, bei Entzug oder Zu-

rücklegung des Zertifikats verpflichtet sich der Zertifi-

katsinhaber dieses unverzüglich per eingeschriebenen 

Brief an die Quality Austria zurückzusenden. Unterla-

gen, die einen Verweis auf seinen zertifizierten Status 

enthalten, dürfen nicht weiter verwendet werden.
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